
geben. Anderseits aber eignet sich der Richter in der Praxis bald eine
solche vergleichende Umsicht an, dass die angemessene Strafe in den

meisten Fällen als gerecht den Forderungen der Rechtspolitik ent

sprechen wird.

 Man kann vielleicht allgemein aussprechen, dass Kollisionsaus

sprüche sich dort empfehlen, wo sie sehr praktikabel sind, d. h. wo die

Unbestimmtheit des Gesetzes durch eine grosse und einheitliche Restimmt-

heit der Rechtsverwirklichenden ersetzt wird, wo dem Rechtsverwirk

lichenden die Verwirklichung des Ausspruches trotz dessen Unbestimmt

heit nicht schwer fällt.

 Die notwendigen Erfordernisse der Kollision von Aussprüchen

wurden bereits oben zur Genüge hervorgehoben. Diesen Erfordernissen

muss natürlich genügt werden, wenn der Rechtsverwirklichende nicht

darüber im Zweifel bleiben soll, ob es sich um einen Kollisionsausspruch,

um einen Grenzausspruch oder um einen kumulativ anzuwendenden

Ausspruch handelt, was ja natürlich grundverschiedene Resultate er

geben würde.D. Die Kumulation.

 In IV. A., R., C. wurden die wichtigsten Verhältnisse abgehandelt,

in denen Aussprüche zueinander stehen können. Hier soll nur noch

kurz erwähnt werden, dass normaler Weise die Aussprüche kumulativ

zur Anwendung kommen. Soll dies nicht geschehen, so muss diese

normale Wirkung ausgeschlossen werden.

V. Das Gesetz.

 A. Bei Befolgung der bisher gegebenen Regeln (III. A.) wird das

Gesetz einen relativ kleinen Umfang haben und relativ wenig Arbeit

zur Erlangung seines Verständnisses erfordern. Im Vergleiche zu einem

langen Gesetz bringt das kurze Gesetz die für das Recht notwendigen

Vorstellungen mit weniger Worten, mit weniger Wortvorstellungen,

also mit geringerem Kraft- und Zeitaufwande hervor. Dies tut es

sowohl bei der ersten als bei allen folgenden Lektüren. Es ist übersicht

licher und dem Gedächtnis zugänglicher. Es dient so nicht nur dem

Juristen, sondern auch dem Laien besser als ein längeres Gesetz.6,!)

 (!6) Möglichste Kürze verlangt G i e r k e , Entwurf S. 54 f., und vonLiszt, Aufsätze II S. 97 f. „Kürze ist eine der unschätzbarsten Eigenschaften

des Gesetzgebers.“ (Ihering, Geist II 2, S. 353.) Ähnlich Mohl, Politik I


